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Einleitung 

A. Problemstellung: Gewerkschaftsbetätigung von 
Berufsrichtem der Arbeitsgerichtsbarkeit 

Seit den sechziger Jahren steht die Frage nach der Zulässigkeit politischer Ak-
tivitäten und Meinungsäußerungen des Richters im Mittelpunkt zahlreicher Un-
tersuchungen. I Daneben fand die ähnlich gelagerte Problematik der gewerk-
schaftlichen Organisation und Betätigung der Richter, insbesondere der Berufs-
richter am Arbeitsgericht, nur wenig Aufmerksamkeit. Diese beschränkte sich 
meist auf Randbemerkungen im Rahmen der Stellungnahmen zu politischen Akti-
vitäten. Diese Randbemerkungen allein konnten den speziellen Rechtsfragen 
der besonderen Situation des gewerkschaftlich aktiven Berufsrichters der Arbeits-
gerichtsbarkeit aber nicht gerecht werden, dasie anderer Qualität und Rechtsna-
tur sind. 

Erst mit dem Nichtannahmebeschluß des Vorprüfungsausschusses des Ersten 
Senats vom 15.3. 1984 hat das Bundesverfassungsgericht eine kontrovers geführ-
te' kurze aber heftige Diskussion dieser Frage zwischen gewerkschaftsorientier-
ten und arbeitgebernahen Juristen sowie einigen Richtern ausgelöst, die jedoch 
ohne erkennbares Ergebnis ebenso schnell wieder abebbte, wie sie zuvor aufge-
flammt war. 2 Dennoch sind auch heute noch die Worte des Bundesverfassungs-

Chr. Niethammer-Vonberg, Parteipolitische Betätigung, 1969; B. Hülsmann, Die 
politische Betätigung des Richters, Diss. Bonn 1977; R. Bernhard, Richteramt und 
Kommunalmandat, 1983; FangmannfZachert, Gewerkschaftliche und politische 
Betätigung von Richtern, 1986; G. Hager, Freie Meinung im Richteramt, 1987; P. 
Quart, Umfang und Grenzen politischer Betätigungsfreiheit des Richters, 1990; C. Ger-
des, Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit aufgrund von Meinungsäußerun-
gen des Richters, 1992; vgl. hierzu auch die Literaturverzeichnisse der einzelnen 
Arbeiten. 

2 Siehe hierzu vor allem die Beiträge von Chr. Berglar, ZRP 1984,4 ff.; R. Bau-
er u.a., ZRP 1984, 79; H.-G. Koehn, ZRP 1984, 167; E. Heimi, ZRP 1984, 80; K. 
Popp, ZRP 1984, 112; P. Hanau, ZIP 1984, 1165; B. Rüthers, DB 1984, 1620 ff., 
und die darauf folgende Auseinandersetzung zwischen J. Schuldt und B. Rüthers, DB 
1984, 2509 ff. (hierbei ist zu erwähnen, daß J. Schuldt Direktor des Arbeitsgerichts 
Frankfurt war, das Ausgangspunkt der oben bereits angesprochenen Verfassungsbe-
schwerde war); E. Kempen, ArbuR 1985, 1 (6); H. Fangmann, ArbuR 1985, 7 ff.; 
U. Zachert, ArbuR 1985, 14 ff. (die monografische Zusammenfassung dieser beiden Bei-
träge fmdet sich in FangmannfZachert, Gewerkschaftliche und politische Betätigung 
von Richtern, 1986); W. Remmers, in: Festschrift für R. Wassermann, 1985, S. 165 
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gerichts wenn auch nicht bindend,3 so aber beachtlich: "Nach Art. 9 Abs. 3 
GG ist für jedennann und alle Berufe die Koalitionsfreiheit gewährleistet. Rich-
tem-auchder Arbeitsgerichtsbarkeit - ist es daher von Verfassungs wegen ge-
stattet, sich gewerkschaftlich zu betätigen. Dazu gehört auch die Teilnahme an 
einem Arbeitskreis 'Recht' der Gewerkschaft ÖTV, selbst wenn sich dabei vor 
den Arbeitsgerichten auftretende Rechtsanwälte an der allgemeinen Erörterung 
aktueller arbeitsrechtlicher Probleme beteiligen. ,,4 Mit diesen Fonnulierungen 
scheint der Bereich zulässiger Gewerkschaftsaktivitäten klar abgesteckt zu sein. 
Jedoch wirft diese Entscheidung bei näherem Hinsehen mehr Fragen auf, als sie 
Antworten gibt. Diese Arbeit soll daher versuchen, die Problembereiche darzu-
legen und Lösungswege für Grenzfragen aufzuzeigen. 

I. Grundlagen des Beschlusses vom 15.3.1984 

Zum besseren Verständnis sowohl des Nichtannahmebeschlusses vom 15.3. 
1984 als auch der damit verbundenen Problematik dient ein Überblick über das 
dem Beschluß zugrundeliegende Verfahren vor dem Arbeits- und Landesarbeits-
gericht Frankfurt am Main, 5 dadie Hintergründe dem nur sehr kurz begründeten 

(168); M. Vollkommer, EzA Nr. 3, 4 zu § 49 ArbGG; ders., in: Festschrift für E. 
Wolf, 1985, S. 659 (664 f., 667); W. Dütz, JuS 1985, 745 (752 f.); T. Dieterich, 
RdA 1986, 2 (6); K. Adomeit, ZRP 1987, 75 (81); R. Brandis, Der Richter als 
Mitglied der Gewerkschaft, Diss. Berlin 1990. Ebenso die zu diesem Themenbereich 
ergangene Entscheidung, in der diese Frage Gegenstand von Ablehnungsanträgen war: 
BAG, AP Nr. 3 zu § 42 ZPO. 

3 Der Nichtannahmebeschluß hat zwar auch die Wirkung eines Urteils, BVerfGE 
33,1 (11) mit Hinweis auf BVerfGE 23,191 (206); B. Schmidt-Bleibtreu, in: Maunz/ 
Schmidt-BleibtreulKIein/UJsamer, BVerfGG, § 93 b Rdnr. 12; Leibholz/Ruprecht, 
BVerfGG, § 93 a Anm. 5; M. Vollkommer, in: Festschrift E. Wolf, 1985, S. 659 
(663), jedoch keine Gesetzeskraft im Sinne des § 31 BVerfGG, sondern bewirkt 
lediglich die Beendigung der Rechtshängigkeit der Verfassungsbeschwerde, da in der 
Sache nicht entschieden wird, vgl. R. ZUck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 
2. Aufl. 1988, Rdnr. 770; R. Brandis, Der Richter als Mitglied der Gewerkschaft, 
Diss. Berlin, 1990, S. 1; K. Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht, 3. Aufl. 1994, 
Rdnr. 260; K. Stern, Staatsrecht, Bd. ml2, 1994, § 91 IV 2 e y. 

4 BVerfG, ArbuR 1985, 32 = BB 1984, 787 = ZIP 1984, 736 = DRiZ 1984, 
241 = NJW 1984, 1874. 

5 Ausführliche Materialsammlungen fmden sich in den Dokumentationen der 
ÖTV, Kreisverwaltung Frankfurt, Rechtsbeuger am Arbeitsgericht?, 2. Aufl. 1984, 
und der Hoechst AG, Der Prozeß Krauss ./. Hoechst und der Konflikt mit dem 
Arbeitsgericht Frankfurt, 1984, wobei besonders auf den chronologischen Ablauf im 
Anhang der letzteren Dokumentation verwiesen werden muß. 
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Beschluß des Bundesverfassungsgerichts nur in eingeschränktem Maße zu ent-
nehmen sind. 6 

Das Ausgangsverfahren der Verfassungsbeschwerde war eine Kündigungs-
schutzklage eines Betriebsratsmitgliedes der Hoechst AG, wobei der Kündigung 
eine Äußerung des Betriebsratsmitgliedes zugrunde lag. Dieser hatte wiederholt 
behauptet, Hoechst sei schon jahrelang inder Lage, die hessische Landesregie-
rung mit dem Arbeitsplatzargument zu erpressen, um die Produktion mit der da-
mit verbundenen lebensbedrohenden Umweltverseuchung durchzusetzen.7 Der 
für die Entscheidung zuständige Richter wurde von der Klägerin abgelehnt, 
weil er einen offenen BriefS unterschrieben hatte, der eine Amnestie für alle, 
die im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Startbahn 18 West 
straf- bzw. disziplinarrechtlich belangt werden sollen, forderte. Zu dem offenen 
Brief gehörte ein Aufruf, der sich gegen einige umweltrelevante Großprojekte 
richtete.9 Die für die Entscheidung über dieses Ablehnungsbegehren zuständi-
ge Vertretungsrichterin wurde mit der gleichen Begründung abgelehnt. Dieser 
Antrag wurde zurückgewiesen, da aus der Sicht der Beklagten sich aufgrund der 
vorgebrachten Tatsachen keine Anhaltspunkte für ein begründetes Mißtrauen ge-
gen die Unparteilichkeit ergeben könnten. Die Vertretungsrichterin wies aus den 
gleichen Gründen den Ablehnungsantrag gegen den zuerst abgelehnten Richter 
zurück, der daraufhin der Kündigungsschutzklage stattgab. 

In einem sich hieran anschließenden Verfahren über die Weiterbeschäftigung 
und Lohnfortzahlung war wiederum der Richter des vorangegangenen Kündi-
gungsschutzprozesses zur Entscheidung berufen. Auch hier wurde er aus den oben 
genannten Gründen von der Hoechst AG abgelehnt. Er schied jedoch aufgrund 
einer Selbstablehnung aus dem Verfahren aus. Gegen seinen Vertreter stellte die 
Hoechst AG erneut einen Ablehnungsantrag mit der Begründung, er sei aktives 
Mitglied der ÖTV und habe zudem ihr Verhalten im vorangegangenen Kündi-
gungsschutzverfahrenkritisiert. Zudem habe er mehrfach an Sitzungen des Ar-

6 Aus diesem Grunde kritisiert B. Rüthers, DB 1984, 1620 (1622): "In den maß-
geblichen Begründungssätzen der Entscheidung, die auf den konkreten Streitfall Bezug 
nehmen, ist der zugrundeliegende Sachverhalt nicht mehr wiederzuerkennen. Der Be-
schluß liest sich, als sei er zu einem anderen Fall ergangen." 

7 ArbG Frankfurt, KJ 1983, 69 (70); vgl. auch örv Kreisverwaltung Frankfurt, 
Rechtsbeuger am Arbeitsgericht, S. 20 (FAZ vom 12.5.1982, S. 37), S. 24 (Mitteilung 
der Hoechst AG vom 12.5.1982); Dokumentation der Hoechst AG, Kap. 2 Anlage 3 
(Frankfurter Rundschau vom 11.1. 1981) Anlage 4 (Mitteilung der Hoechst AG vom 
18.12.1981). 

8 örv Kreisverwaltung Frankfurt, Rechtsbeuger am Arbeitsgericht, 2. Aufl. 1984, 
S. 14 f. 

9 ArbG Frankfurt, NJW 1984, 142 (143). 
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